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Sozialpartnerschaft sollte auch im Bildungsbereich 
stattfi nden!

Die Lektüre der Vernehm-
lassungsunterlagen zu 
Sonderpädagogik, HarmoS 
und Bildungsraum NWCH 
brachte für die GL LVB 
Überraschendes im Bereich 
des Personalrechts zu Tage. 
Die Verminderung der 50-
Minuten- auf 45-Minuten-
lektionen soll eine Pflicht-
stundenerhöhung für 
Primarlehrpersonen zur 
Folge haben. Dies war den 
Verbänden im Vorfeld so 
nie mitgeteilt geschweige 
denn mit ihnen je verhan-
delt worden. Der LVB hat 
seine Mitglieder mit einem 
Newsletter informiert und 
eine harsche öffentliche 
Reaktion des Bildungs-
direktors ausgelöst, der 
nochmals mit Newsletter 
begegnet wurde. Im Fol-
genden publizieren wir 
Inhalte und Abläufe. 

Bildungsraum NWCH: 
Die Sozialpartnerschaft wird mit 
Füssen getreten!

LVB-Newsletter vom 22.01.2009

Die Pfl ege der Sozialpartnerschaft 
nimmt im Kanton BL einen grossen 
Stellenwert ein und stellt in personal-
rechtlichen Fragen denn auch in den 
meisten Fällen einvernehmliche und 
damit für alle akzeptable Lösungen 
sicher. Die periodischen Sitzungen zwi-
schen dem Finanzdirektor und seinem 
Kader und der Arbeitsgemeinschaft 
der Baselbieter Personalverbände (ABP 
mit Staatspersonal, Polizei, vpod und 
LVB) legen seit Jahrzehnten Zeugnis 
davon ab. 

Im Gegensatz dazu sind die Forde-
rungen des LVB, regelmässige Bespre-
chungen mit dem Bildungsdirektor 
und den Verantwortlichen der BKSD 
zu Themen mit sozialpartnerschaft-
lichen Inhalten zu institutionalisieren, 
bis heute unbeachtet geblieben.

Mit Beginn der Planung des Bildungs-
raums Nordwestschweiz verlangten 
die vier Lehrerinnen- und Lehrerver-
bände von AG, BL, BS und SO den Ein-
bezug in die Verhandlungen. Der Re-
gierungsausschuss der vier Kantone 
befürwortete dieses Anliegen und 
setzte es auch um.

Seit Mitte Dezember ist nun auch in 
Baselland die Dreifachvorlage  über 
Sonderpädagogik, HarmoS und Bil-
dungsraum NWCH in Vernehmlassung. 
Gleichzeitig setzte der Regierungsaus-
schuss eine vierkantonale Arbeitsgrup-
pe mit Projektverantwortlichen der 
Bildungsdirektionen und den Verbän-
den zur Erarbeitung eines Mandats 
«Berufsbild Lehrberufe» ein. Zitat des 
Zielparagraphen dieses Arbeitsauf-
trages:

«Für den Regierungsausschuss des Bil-
dungsraums NWCH sollen Entschei-
dungsgrundlagen zur Weiterentwick-
lung und Attraktivitätssteigerung 
der Lehrberufe an der Volksschule er-
arbeitet werden. Übergeordnetes Ziel 
für die Verbesserungen der Arbeitsbe-
dingungen der Lehrpersonen ist die 
Verbesserung der Lernbedingungen 
für die Schülerinnen und Schüler. Es ist 
die Absicht des Regierungsausschusses, 
eine vierkantonal abgestimmte Vorla-
ge mit Massnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen für Lehr-
personen vorzubereiten.»

Das tönt gut. Da würde man gerne 
mitarbeiten.

Doch der Hammer folgt auf dem Fuss. 
In den Vernehmlassungsunterlagen 
(grüner Teil, S. 35) ist zu lesen:
«Im Kanton BL geht man bei den Pla-
nungsarbeiten davon aus, dass ... die 
bisherige Lektionsdauer an der Primar-
stufe von 50 auf 45 Minuten reduziert 
wird. Dafür soll die bisherige Unter-
richtsverpfl ichtung von 27 auf 28 
Lektionen erhöht werden.»

Auch in Bezug auf den Einsatz von 
Niveau A-Lehrpersonen in der zu-
künftigen 8. Klasse der Primarstufe 
stehen höchst unterschiedliche Signale 
im Raum. Unklar bleiben dabei die 
Vorstellungen der Regierung in erster 
Linie bezüglich Lohn- und Besitzstands-
fragen. Weder die mündlichen Aussa-
gen der BKSD-Spitze an den momen-
tan laufenden Infoveranstaltungen 
noch die Inhalte der Vernehmlassungs-
unterlagen konnten bisher Klarheit 
schaffen. 

So geht es aber defi nitiv nicht! 

Der LVB wurde zu keinem Zeit-
punkt in diese für den Berufsver-
band zentralen Teilbereiche der
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Planung der Bildungsdirektion 
einbezogen, was sozialpartner-
schaftlich zwingend gewesen 
wäre! 

Nichts war vorbesprochen und 
nichts verhandelt!

Eine Vernehmlassung stellt Öffentlich-
keit her. Da machen natürlich auch 
hinterher in Aussicht gestellte «Nach-
verhandlungen» nichts wieder gut.

Der Personalverband der Baselbie-
ter Lehrerinnen und Lehrer LVB 
verlangt deshalb ein sofortiges 
Gespräch mit dem Bildungsdirek-
tor. Die personalrechtlich rele-
vanten Bereiche der Bildungs-
raumvorlage sind zu verhandeln 
und die aktuellen Inhalte durch 
einvernehmlich erarbeitete Lö-
sungsvorschläge noch vor Ende 
der Vernehmlassung zu ersetzen. 

Unschwer vorzustellen, was sonst 
passiert.

Bea Fünfschilling, Präsidentin LVB

Reaktion des LVB auf den Artikel 
«Vorwürfe der Lehrer entrüsten 
Wüthrich» in der bz vom 
23.01.2009*

LVB-Newsletter vom 23.01.2009

Mit Erstaunen hat die Geschäftsleitung 
des LVB von der «Entrüstung» des Bil-
dungsdirektors Kenntnis genommen. 

Die Geschäftsleitung des LVB hat nie 
behauptet, in die bildungsplanerischen 
Entwicklungen nicht einbezogen wor-
den zu sein, im Gegenteil. Sie hat dies 
in ihrer Medienmitteilung auch positiv 
festgehalten. Kantonal kamen aber 
nicht ein einziges Mal arbeits-
rechtliche Fragen auf den Tisch, ob-
wohl vom Bildungsdirektor und vom 
Regierungsausschuss NWCH immer 
wieder in Absichtserklärungen zugesi-
chert wurde, den erhöhten Anforde-
rungen der Lehrpersonen mit besseren 
Arbeitsbedingungen zu begegnen. 

Wenn dann gegenteilige, perso-
nalrechtlich relevante Entscheide 
gefällt werden - und seien sie nur 
Grundlage einer Vernehmlassung 
-, über die nie sozialpartnerschaft-
liche Auseinandersetzungen statt-
gefunden haben, verkommt die 
Mitwirkung zu einer Alibiübung 
und hat ihren Zweck verfehlt. Da-
für könnte ein ehemaliger Verbands-
sekretär Verständnis haben. Die Ge-
schäftsleitung weist die den LVB ver-
unglimpfenden Zitate des Bildungs-
direktors im Artikel zurück und 
gedenkt nicht, von einer sachlichen 
Auseinandersetzung abzuweichen. Sie 
erwartet nach wie vor ein baldiges, 
lösungsorientiertes Gespräch. 

Bea Fünfschilling, Präsidentin LVB
* Den angesprochenen Artikel aus 
der bz fi nden Sie auf unserer Web-
site: www.lvb.ch unter AKTUELL 
> 23.01.2009

Besser spät als nie...

Ein Gespräch mit dem Bildungsdi-
rektor hat inzwischen stattgefun-
den. Es hat aber nicht die erhoffte 
Klärung gebracht. Der LVB besteht 
nach wie vor auf der Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben, wie sie im 
Personalgesetz enthalten sind:

D. Mitspracherecht
§ 49 Grundsatz
1 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter haben ein Mitspracherecht in 
allen sie betreffenden Fragen. Sie 
nehmen dieses Recht durch die 
Personalverbände, durch Betriebs-
kommissionen und persönlich wahr.

§ 50 Personalverbände
1 Die Personalverbände mit mindes-
tens 250 diesem Gesetz unterstellten 
Mitgliedern bilden eine Arbeitsge-
meinschaft (ABP), die sich selbst 
konstituiert.
2 Die Arbeitsgemeinschaft ist Bin-
deglied zwischen den Personal-
verbänden und dem Regierungs-
rat.
3 Die Arbeitsgemeinschaft hat das 
Recht, zu allen Entwürfen personal-
rechtlicher Erlasse Stellung zu 
nehmen.

Der LVB fordert deshalb von der 
BKSD eine Terminplanung, die es 
erlaubt, die Resultate der Ver-
handlungen zwischen der Arbeit-
geberseite und den legitimierten 
Verbänden LVB und vpod so ab-
zuschliessen, dass eine Aufnahme 
der Resultate in die defi nitive 
Landratsvorlage gewährleistet 
werden kann.


